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 Veröffentlicht am 03.01.2005

Norm

ZPO §148 Abs2

Rechtssatz

Ist dem Kanzleimitarbeiter eines Rechtsanwaltes bereits am nächsten Tag bewusst, dass er am Vortag, der der letzte

Tag einer Rechtsmittelfrist war, vergessen hatte, das Rechtsmittel zur Post zu geben, verständigt er jedoch den

Rechtsanwalt nicht von seinem Versäumnis, so beginnt die Frist für die Stellung des Wiedereinsetzungsantrages

bereits mit dem Bemerken des Versäumnisses durch den Kanzleimitarbeiter zu laufen. Der Partei ist das diesfalls

grobe Verschulden des Kanzleimitarbeiters betre=end die Nichtverständigung des Rechtsanwaltes über sein Versehen

zuzurechnen (1Ob 373/98d).
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